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https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/05-schall/20181028_Hintergrundpapier_Infraschall_WEA_Rev2.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Windenergie_im_Wald/FA-Wind_Analyse_Wind_im_Wald_6Auflage_2021.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Windenergie_im_Wald/FA-Wind_Analyse_Wind_im_Wald_6Auflage_2021.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Rueckbau/FA_Wind_Hintergrundpapier_Rueckbau_von_Windenergieanlagen_09-2021.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Rueckbau/FA_Wind_Hintergrundpapier_Rueckbau_von_Windenergieanlagen_09-2021.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Schallimmissionen/FA_Wind_Kompaktwissen_Infraschall_01-2022.pdf


https://www.naturschutz-energiewende.de/wp-content/uploads/2022_02_10_KNE-Wortmeldung_Zum_Flaechenbedarf_der_Windenergie%E2%80%AF.pdf
https://www.naturschutz-energiewende.de/wp-content/uploads/2022_02_10_KNE-Wortmeldung_Zum_Flaechenbedarf_der_Windenergie%E2%80%AF.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/150526-lag-vsw_-_abstandsempfehlungen.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/150526-lag-vsw_-_abstandsempfehlungen.pdf
https://redaktion.hessen-agentur.de/publication/2021/3659_20211014_Fakten-Update_WindenergieundInfraschall_Web2.pdf
https://redaktion.hessen-agentur.de/publication/2021/3659_20211014_Fakten-Update_WindenergieundInfraschall_Web2.pdf
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/Untersuchungsumfang_Fledermaeuse_Endfassung_01_04_2014.pdf
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/Untersuchungsumfang_Fledermaeuse_Endfassung_01_04_2014.pdf
https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/84558
https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/84558
https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/47998
https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/47998
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/en/natur-und-landschaft/artenschutz-und-windkraft/-/document_library/bFsX3wOA3G54/view/258669?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_bFsX3wOA3G54_redirect=https%3A%2F%2Fwww.lubw.baden-wuerttemberg.de%2Fen%2Fnatur-und-landschaft%2Fartenschutz-und-windkraft%2F-%2Fdocument_library%2FbFsX3wOA3G54%2Fview%2F210524%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_bFsX3wOA3G54_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lubw.baden-wuerttemberg.de%252Fen%252Fnatur-und-landschaft%252Fartenschutz-und-windkraft%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_bFsX3wOA3G54%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_bFsX3wOA3G54_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lubw.baden-wuerttemberg.de%252Fen%252Fnatur-und-landschaft%252Fartenschutz-und-windkraft%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_bFsX3wOA3G54%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/en/natur-und-landschaft/artenschutz-und-windkraft/-/document_library/bFsX3wOA3G54/view/258669?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_bFsX3wOA3G54_redirect=https%3A%2F%2Fwww.lubw.baden-wuerttemberg.de%2Fen%2Fnatur-und-landschaft%2Fartenschutz-und-windkraft%2F-%2Fdocument_library%2FbFsX3wOA3G54%2Fview%2F210524%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_bFsX3wOA3G54_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lubw.baden-wuerttemberg.de%252Fen%252Fnatur-und-landschaft%252Fartenschutz-und-windkraft%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_bFsX3wOA3G54%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_bFsX3wOA3G54_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lubw.baden-wuerttemberg.de%252Fen%252Fnatur-und-landschaft%252Fartenschutz-und-windkraft%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_bFsX3wOA3G54%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview
https://www.wildtierportal-bw.de/filefly/api?action=stream&path=%2Fwildtiermanagement%2Fdokumente%2Fmlr-2023massnahmenplan-auerhuhn-2023-2028final.pdf
https://www.wildtierportal-bw.de/filefly/api?action=stream&path=%2Fwildtiermanagement%2Fdokumente%2Fmlr-2023massnahmenplan-auerhuhn-2023-2028final.pdf


https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/210115-UM-und-LUBW-Hinweispapiere-Voegel-barrierefrei.pdf
https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/210115-UM-und-LUBW-Hinweispapiere-Voegel-barrierefrei.pdf
https://rsis.ramsar.org/ris/1809
https://rsis.ramsar.org/ris/1809
https://sciendo.com/article/10.1007/BF03184535
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1968/publikationen/161128_uba_position_windenergiegesundheit.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1968/publikationen/161128_uba_position_windenergiegesundheit.pdf
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.3 Vorranggebiet W-185 „Bustertkopf“ 

Grundinformation 

 

 

Name des Plangebiets Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen W-185 
„Bustertkopf“ 

Kurze Beschreibung 
des Plangebiets 

Das rund 15 ha große Vorranggebiet liegt auf Gebiet der Stadt Achern und der 
Gemeinden Sasbach sowie Seebach , Ortenaukreis im Übergang zwischen 
den Naturräumen „Nördlicher Talschwarzwald“ und „Grindenschwarzwald und 
Enzhöhen“ südwestlich der Schwarzwaldhochstraße (B 500). Es befindet sich 
in einem geschlossenen Waldgebiet im Kuppenbereich des Bustertkopfs bzw. 
seines nördlichen Ausläufers, in Höhenlagen zwischen etwa 900 und 950 Me-
ter ü.M. Die Waldformationen setzen sich vorwiegend aus Fichten- und Tan-
nenbeständen in unterschiedlicher Mischung zusammen.  

Es sind keine Schwerpunktvorkommen des Fachbeitrags Artenschutz 2023 
ausgewiesen, aber es liegen Hinweise auf Sonderstatusarten des Fachbeitrags 
Artenschutz vor. Das Vorranggebiet liegt innerhalb einer Fläche mit sehr ho-
hem Raumwiderstand gemäß Planungsgrundlage Windenergie & Auerhuhn 
2023. 

Kartenausschnitt 

 

Vorliegende Gutachten 

• Geplanter Windpark Bustertkopf, Stadt Achern, Gemeinden Sasbach und Seebach Landkreis Orten-
aukreis Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Teil I: Tier- und Pflanzenarten außer Säuge-
tiere, Bioplan Bühl vom 18.12.2024 (durch die UNB geprüft und freigegeben, 23.07.2025) 

• Geplanter Windpark Bustertkopf, Stadt Achern, Gemeinden Sasbach und Seebach Landkreis Orten-
aukreis Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Teil II: Säugetiere insbesondere Fledermäuse, 
Bioplan Bühl vom 12.12.2024b (durch die UNB geprüft und freigegeben, 23.07.2025) 
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• Konzept für Auerhuhn-Habitatpflegemaßnahmen in der Kommune Sasbach, Auerhuhn im Schwarz-
wald e.V. Matthias Mohaupt, Jakob Huber, Benjamin Häring, Zeno Bader, Januar 2024 

Windkraftsensible Arten (hier Sonderstatusarten des Fachbeitrags Artenschutz) 

• Auerhuhn (Tetrao urogallus) (Bioplan 2024, Seiten 47f + 68 + 82) 
Vom Auerhuhn sind im direkten Bereich der geplanten Standorte keine Nachweise bekannt 
und aufgrund der Lebensraumausstattung sowie der bekannten Vorkommensschwerpunkte im 
Betrachtungsgebiet auch nicht zu erwarten. Die dem Vorranggebiet nächstgelegenen Vorkommen 
des Auerhuhns befinden sich ca. 2-3 km nordöstlich bzw. südöstlich in den Bereichen Obergrind so-
wie um den Geißkopf und Altsteigerskopf. Die Populationen dieser Art gehen im Schwarzwald in den 
letzten Jahren weiter zurück. Daher ist von einem ungünstig-schlechten Erhaltungszustand auszuge-
hen. 

• Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) (Bioplan 2024b, Seite 33) 
Bei den Netzfängen wurden die Kleine und die Große Bartfledermaus nicht nachgewiesen. Quartier-
funde gab es ebenfalls keine. Geeignete Quartiermöglichkeiten sind prinzipiell an bzw. in Bäumen 
sowie Gebäuden im weiteren Umfeld vorhanden. Zwei bekannte Quartiere (des Artenpaares) mit un-
bekanntem Status befinden sich im Hotel Hundseck, etwa 6,3 Kilometer nordöstlich der geplanten 
WEA-Standorte. 

Sonstige planungsrelevante Arten entsprechend Umweltbericht Ziff. 7.3 

• Haselmaus (Muscardinus avellanarius) (Bioplan 2024b, Seite 16) 
Der Vorhabensbereich befindet sich in Höhenlagen von etwa 750 bis 900 Metern ü. NN. An 
verschiedenen Stellen im Untersuchungsgebiet befinden sich Laubgehölze, die anteilig aus 
Hasel und beerentragenden Sträuchern bestehen. Prinzipiell ist daher geeigneter Lebensraum 
für die Haselmaus vorhanden, der jedoch durch großflächige Nadelwaldbestände fragmentiert wird. 
Im Jahr 2023 wurden in zwölf Niströhren Haselmausnester nachgewiesen, wobei in einem Tube eine 
Haselmaus vorgefunden wurde. Bei den Nachkartierungen im Jahr 2024 wurden in zwölf Tubes Ha-
selmäuse nachgewiesen, in sieben weiteren Niströhren wurden Haselmausnester vorgefunden. 

Beurteilungsrelevante Auswirkungen und relevante Wirkfaktoren 

Durch die verschiedenen bau-, anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen können die drei verschiedenen 
Zugriffs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unterschiedlich betroffen sein. Die Erfüllung dieser 
Verbotstatbestände ist durch folgende Wirkfaktoren möglich: 

Baubedingte Auswirkungen 

• Tötungsrisiko bei der Baufeldräumung 
• Störreize durch Bauarbeiten und Bauverkehr entlang der Zuwegung, den Kabeltrassen und an den 

geplanten WEA-Standorten, dadurch eventuell vorübergehender indirekter Flächenverlust durch 
Meideverhalten 

• vorübergehender und permanenter Flächenverlust bei der Zuwegung, an der Kabeltrasse und den 
geplanten Standorten, u.a. durch Bodenverdichtung 

• nichtstoffliche Einwirkungen hauptsächlich durch akustische (Lärm) und optische Reize (Licht) sowie 
durch Erschütterungen (Vibrationen) entlang der Zuwegung, an der Kabeltrasse 
und den geplanten Standorten 

• stoffliche Einwirkungen durch Einträge von Nährstoffen, Staub und Schadgasen entlang der Zuwe-
gung, an der Kabeltrasse und den geplanten Standorten. 

• Störung lokaler Fledermaus-Populationen durch nächtliche Bauarbeiten (optische und akustische 
Reize durch Licht und Lärm) 

• Tötung / Verletzung von Haselmäusen und Fledermäusen während der Baufeldräumung, insbeson-
dere bei der Fällung von Bäumen 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

• akustische Reize (Lärmimmissionen) an den geplanten Standorten 
• optische Reize (Lichtimmissionen) an den geplanten Standorten 
• optische Reize durch die Windkraftanlagen im Betrieb (indirekter Flächenverlust durch Scheuchef-

fekte, Meidungsverhalten und Barriereeffekte) 
• Kollisionsrisiko mit den Rotorblättern während des Betriebs. 
• direkter und indirekter Flächenverlust durch Meidungsverhalten entlang der Zuwegung, an der Ka-

beltrasse und an den geplanten WEA-Standorten 
• Verletzung / Tötung von Fledermäusen durch Kollision oder Barotrauma 

Anlagebedingte Auswirkungen 
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• direkter und indirekter Flächenverlust durch Zuwegung und Kabeltrasse, aber auch an den geplanten 
Standorten 

• optische Reize durch die Windkraftkraftanlagen außer Betrieb (indirekter Flächenverlust durch 
Scheucheffekte, Meidungsverhalten und Barriereeffekte) 

• optische Reize (Lichtimmissionen) durch nächtliche Sicherheitsbeleuchtung der Anlagen, u.a. Anlo-
ckung ziehender Vögel, besonders bei entsprechender Witterung 

• Kollisionsrisiko am Mast der Windenergieanlagen, aber auch an stehenden Rotoren, besonders 
bei entsprechender Witterung 

• Verlust von essentiellen Nahrungshabitaten 

Von den verschiedenen bau-, anlagen- und betriebsbedingten Wirkfaktoren bilden 

• das Kollisionsrisiko, 
• die direkten bau- und anlagenbedingten Flächeninanspruchnahmen, aber auch 
• die indirekten anlagen- und betriebsbedingten Flächenverluste über Scheucheffekte, Meideverhalten 

und Barriereeffekte neben 
• den optischen Reizen durch Windenergieanlagen  

die bedeutsamsten Wirkfaktoren (Bioplan 2024, Seiten 71f und Bioplan 2024b, Seiten 40f) 

Betroffenheit der Zugriffs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Auswirkungen der relevanten Wirkungsprozesse (Bioplan 2024b, Seiten 41f) 

Bei Rodungsarbeiten bzw. allgemein bei der Baufeldräumung besteht prinzipiell die Möglichkeit, dass Fleder-
mäuse, die Bäume als Quartier nutzen, getötet oder verletzt werden. Damit wäre der artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt. Durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen wird 
dies verhindert (VM 1 – Baufeldräumung). 

Durch nächtliche Bauarbeiten besteht die Gefahr, dass lokale Fledermaus-Populationen durch Lärm- und 
Lichtimmissionen erheblich gestört werden. Um die Auslösung dieses artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
standes (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) zu verhindern, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen (VM 2 – Bau-
zeitenbeschränkung). Unter Einhaltung dieser Maßnahmen wird eine erhebliche Störung für alle nachgewie-
senen bzw. zu erwartenden Fledermaus-Arten durch die Umsetzung des Vorhabens ausgeschlossen. 

Nach derzeitiger Planung sind im Eingriffsbereich insgesamt 33 Bäume mit Quartierpotential für Fledermäuse 
unmittelbar durch das Vorhaben betroffen. Neben Minimierungsmaßnahmen (MM 3 – Minimierung des Flä-
chenverbrauchs und Erhalt potentieller Fledermausquartiere) sind zur dauerhaften Erhaltung der ökologi-
schen Funktion vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) vorzunehmen (CEF 3 – Ausgleich für 
den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten). 

Bewertung der Betroffenheit für einzelne Arten  

• Auerhuhn (Tetrao urogallus) (Bioplan 2024, Seite 83) 
Auch wenn im Umfeld der geplanten Standorte keine Nachweise von Auerhühnern vorliegen, ist in 
einem Radius von 650 m um Windkraftanlagen von einer Störwirkung und indirekten Entwertung 
des Lebensraums auszugehen. Infolgedessen sind Störungen von Auerhühnern und damit eine Ver-
letzung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht auszuschließen. Daher 
sind CEF-Maßnahmen festzusetzen. 

• Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) (Bioplan 2024b, Seiten 45f) 
Da durch die Umsetzung des Vorhabens potentielle Quartierstrukturen verloren gehen, sind Maß-
nahmen erforderlich (CEF 3 – Ausgleich für den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten). 

• Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) (Bioplan 2024b, Seiten 38 + 50) 
Im Eingriffsbereich liegen keine regelmäßig genutzten Jagdgebiete des Großen Abendseglers. 
Hinweise auf ein Zuggeschehen ergaben sich nicht. Aufgrund des allgemein hohen Kollisionsrisikos 
dieser Art wird für die beiden geplanten WEA ein mittleres Kollisionsrisiko angenommen. 
Im Untersuchungsgebiet wurden keine Quartiere dieser Art festgestellt. Geeignete Baumhöhlen, da-
runter auch wenige, die als Winterquartier dienen könnten, sind jedoch prinzipiell im Gebiet vorhan-
den. Mit einem Auftreten der Art muss jedoch gerechnet werden. Da durch die Umsetzung des Vor-
habens potentielle Quartierstrukturen verloren gehen, sind Maßnahmen erforderlich (CEF 3 – Aus-
gleich für den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten). 

• Haselmaus (Muscardinus avellanarius) (Bioplan 2024b, Seite 41) 
Im Rahmen der Baufeldräumung kann es zur Tötung von Haselmäusen kommen. Eine Erfüllung des 
Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist daher prinzipiell möglich, wird jedoch 
durch Maßnahmen verhindert (VM 10 – Haselmaus). Eine erhebliche Störung und damit eine Auslö-
sung des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird durch diese Maßnahme eben-
falls verhindert. Ein Lebensraumverlust für die Haselmaus und somit ein Eintreten des Verbotstatbe-
standes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist ebenfalls nicht ausgeschlossen, wird jedoch durch vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen verhindert (CEF 4 – Neuer Lebensraum für die Haselmaus). 
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Maßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen (Bioplan 2024, Seiten 87f sowie Bioplan 2024b, Seiten 53f) 

• VM 1 – Baufeldräumung 
• VM 1 – Bauzeitenbeschränkung 
• VM 3 – Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten 
• VM 4 – Einhalten eines Mindestabstands von 1.000 m zu den Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

windkraftsensibler Vogelarten 
• VM 5 – Freihalten der regelmäßig frequentierten Nahrungshabitate und Flugkorridore 
• VM 6 – Verzicht auf die Verwendung von Gittertürmen 
• VM 7 – Bodennutzung in der Umgebung des Mastfußes 
• VM 8 – Baustelleneinrichtungen 
• VM 9 – Spanische Flagge 
• VM 10 – Haselmaus 

Minimierungsmaßnahmen (Bioplan 2024b, Seiten 54f sowie Bioplan 2024, Seiten 89f) 

• MM 1 – Farbe des Mastfußes 
• MM 2 – Hindernisbefeuerung (Lichtemissionen) 
• MM 3 – Minimierung des Flächenverbrauchs und Erhalt potentieller Fledermausquartiere 
• MM 4 – Minimierung des Kollisionsrisikos - Befestigung der dauerhaft benötigten Stellflächen und 

Zuwegung 
• MM 5 – Minimierung des Kollisionsrisikos - standortspezifischer Abschaltalgorithmus 

Vorsorgemaßnahmen (Bioplan 2024 Seiten 90f) 

• V 1 – Fichtenkreuzschnabel 
• V 2 – Ausgleichsflächen für Vögel 
• V 3 – Ausgleich für den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität – vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG – CEF-Maßnahmen 

CEF 1 – Auerhuhn (Bioplan 2024, Seiten 92f) 

• Insgesamt 23,6 ha geeignete Ausgleichsflächen auf der Gemarkung von Sasbach wurden bereits 
identifiziert. Zur flurstücksscharfen Ausweisung der Flächen in angegebenem Umfang sowie zur de-
taillierten Planung und Umsetzung der Maßnahmen wird auf das Flächenkonzept des "Auerhuhn im 
Schwarzwald e.V." verwiesen (MOHAUPT et al. 2024). 

CEF 3 – Ausgleich für den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Bioplan 2024b, Seiten 56f) 

• Es sind 36 neue Habitatbäume erforderlich. Diese sind auf der Ausgleichsfläche für Vögel, Gemar-
kung Lauf, auszuweisen. Zur Überbrückung sind insgesamt 36 Fledermaus-Kästen vor Beginn der 
Baufeldräumung in drei bis vier Metern Höhe an den neuen Habitatbäumen aufzuhängen. 

CEF 4 – Neuer Lebensraum für die Haselmaus (Bioplan 2024b, Seite 57) 

• Randlich entlang der Rodungsflächen sind insgesamt 30 beeren- und früchtetragende Gehölze anzu-
pflanzen. Zudem sind fünf Nistkästen für die Haselmaus dauerhaft und vor Beginn der Rodungsarbei-
ten aufzuhängen. 

Monitoring Auerhuhn (Bioplan 2024, Seite 93) 

Die Entwicklung der Ausgleichsflächen für das Auerhuhn muss in einem Monitoring begleitet werden. Dies 
stellt sicher, dass die neu hergestellten Flächen geeignet sind, ihre jeweiligen Zwecke zu erfüllen. Hierzu ist 
mindestens in einem Zwei-Jahres-Turnus die Entwicklung der Flächen zu begutachten. Nötigenfalls sind Vor-
schläge zum Pflegeregime bzw. nachjustierende Maßnahmen zu erarbeiten. Ziel ist es, die angestrebte Le-
bensraumausstattung über die Betriebsdauer der WEA hinweg zu erhalten. 

Fazit 

Bioplan 2024, Seiten 94f 

Die Realisierung des geplanten Vorhabens kann aus fachgutachterlicher Sicht hinsichtlich des speziellen Ar-
tenschutzes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 unter Berücksichtigung von Abs. 5 BNatSchG) möglicherweise die Verletzung 
von Verbotstatbeständen bedeuten.  

Im Betrachtungsgebiet wurden in den Erfassungsjahren 2022, 2023 und 2024 insgesamt 92 Vogel-Arten nach-
gewiesen. Darunter sind sechs nach dem BNatSchG windkraftsensible Arten (Wespenbussard, Rot- und 
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Schwarzmilan, Rohrweihe, Baum- und Wanderfalke) sowie fünf weitere nach LUBW-Liste windkraftsensible 
Arten wie das Auerhuhn. Unter den registrierten Arten wurden wiederum einige Arten, darunter die wind-
kraftsensiblen Arten Wespenbussard, Rotmilan und Auerhuhn, näher betrachtet. 

Bei den übrigen Tiergruppen wurden Untersuchungen bzw. Auswertungen bei Fledermäusen und vier weite-
ren Säuger-Arten (Haselmaus, Wildkatze, Wolf und Luchs) (siehe hierzu Teil II der saP) sowie Reptilien und 
Schmetterlingen durchgeführt. Bei den Reptilien wurden keine Nachweise erbracht. Für sie sowie für die übri-
gen artenschutzrechtlich relevanten Arten bzw. Gruppen bestehen nach fachgutachterlicher Einschätzung 
keine Betroffenheiten, aber auch keine Verwirklichung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG. Hierzu 
zählen Säugetiere (außer Fledermäuse), Reptilien, Amphibien, Fische und Rundmäuler, Krebse, Muscheln, 
Wasserschnecken, Libellen, Käfer, Landschnecken, Schmetterlinge (außer Spanische Flagge), Farn- und Blü-
tenpflanzen und Moose. 

Unter Berücksichtigung und vollständiger Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sowie des vorge-
schlagenen Vorgehens werden keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG bei den artenschutzrechtlich 
relevanten Arten und Gruppen verletzt. 

Bioplan 2024b, Seite 59 

Die Realisierung des geplanten Vorhabens kann aus fachgutachterlicher Sicht hinsichtlich des speziellen Ar-
tenschutzes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 unter Berücksichtigung von Abs. 5 BNatSchG) möglicherweise die Verletzung 
von Verbotstatbeständen bedeuten. Betroffenheiten wurden für die Haselmaus sowie verschiedene Fleder-
maus-Arten festgestellt. Diese können auch zu einer Verletzung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestän-
den nach § 44 BNatSchG führen. Unter Berücksichtigung und vollständiger Umsetzung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen sowie des vorgeschlagenen Vorgehens wird dies jedoch verhindert. Für die übrigen arten-
schutzrechtlich relevanten Säugetier-Arten wurden keine Betroffenheiten und damit auch keine erhebliche 
Verletzung von Verbotstatbeständen festgestellt. 

Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde 

Unter Berücksichtigung der vom Gutachter vorgeschlagenen Ausgleichs-, Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahme (…) bestehen keine naturschutzfachlichen Bedenken zur Aufnahme des Flächenvorschlags 
„Bustertkopf“ als Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen. 

Siehe Schreiben des Landratsamts Ortenaukreis vom 23.07.2025 
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2.4 Vorranggebiet W-186 „Steigleskopf“ 

Grundinformation 

 

 

Name des Plangebiets Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen W-
186 „Steigleskopf“ 

Kurze Beschreibung des 
Plangebiets 

Das Vorranggebiet W-186 liegt auf den Gemeindegebieten Hausach 
und Oberharmersbach und hat eine Größe von rund 14 ha. Das Gebiet 
ist fast vollständig bewaldet. Der Betrachtungsraum erstreckt sich über 
unterschiedliche Höhenlagen zwischen etwa 550 Meter üNN und 945 
Meter üNN am Gipfel des Steigleskopf. 

Es sind keine Schwerpunktvorkommen des Fachbeitrags Artenschutz 
2023 ausgewiesen, aber es liegen Hinweise auf Sonderstatusarten des 
Fachbeitrags Artenschutz vor. Das Vorranggebiet liegt in einer Fläche 
mit erhöhten Raumwiderstand gemäß Planungsgrundlage Windenergie 
und Auerhuhn 2023. Gemäß Aktionsplan Auerhuhn (APA) mit dem da-
zugehörigen Maßnahmenplan 2023 – 2028 und Flächenkonzept 2024 ist 
die Fläche in Teilen als Randbereich des Vorkommens, in Teilen als Er-
gänzungsfläche sowie als Korridor ausgewiesen. 

Kartenausschnitt 

 

Vorliegende Gutachten 

• Erweiterung Windpark Nillkopf, Gemeinde Fischerbach, Ortenaukreis, und Repowering Bran-
denkopf/Steigleskopf, Gemeinde Oberharmersbach, Ortenaukreis  
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Teil I: Tier- und Pflanzenarten außer Säugetiere 
Bioplan, Bühl 15.06.2023 (durch die UNB geprüft und freigegeben, 17.02.2025) 

• Erweiterung Windpark Nillkopf, Gemeinde Fischerbach, Ortenaukreis, und Repowering Bran-
denkopf/Steigleskopf, Gemeinde Oberharmersbach, Ortenaukreis 
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Teil II: Säugetiere insbesondere Fledermäuse 
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Bioplan, Bühl 15.06.2023b (durch die UNB geprüft und freigegeben, 17.02.2025) 

Windkraftsensible Arten (hier Sonderstatusarten des Fachbeitrags Artenschutz) 

• Auerhuhn (Tetrao urogallus) (Bioplan 2023, Seite 31) 
Es konnten keine direkten oder indirekten (Zufalls-)Nachweise erbracht werden. 

• Schwarzstorch (Ciconia nigra) (Bioplan 2023, Seiten 61 + 65) 
Eine Beobachtung am Nillkopf, die als Durchzügler anzusehen ist. Am Steigleskopf wurden im 
Jahr 2022 keine weiteren, nach Liste der LUBW windkraftsensiblen Vogel-Arten als Nahrungs-
gäste, Durchzügler oder Rastvögel festgestellt. Bei den Erfassungen im Frühjahr und Herbst 2021 
und 2022 bestätigte sich die fachgutachterliche Einschätzung, nach der im engeren Betrachtungs-
gebiet keine Zugkonzentrationspunkte bzw. Zugverdichtungsräume bestehen.  

• Schlafplatz des Rotmilans (Bioplan 2023, Seite 65) 
Darüber hinaus wurde ein Schlafplatz des Rotmilans im Harmersbachtal, am Kirnberg festgestellt. 
Dieser nachbrutzeitliche Sammelplatz ist bereits seit einigen Jahren bekannt, wird allerdings nicht 
in jedem Jahr genutzt.  

• Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) (Bioplan 2023b, Seiten 55f) 
Im Jahr 2022 wurden während der Detektorbegehungen nur wenige vereinzelte Aufnahmen auf-
gezeichnet. 

• Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) (Bioplan 2023b, Seiten 62f) 
Im Untersuchungsgebiet bestehen keine Hinweise auf Quartiere des Großen Abendseglers. Ge-
eignete Baumhöhlen, darunter auch solche, die als Winterquartier dienen könnten, sind jedoch 
prinzipiell im 1-Kilometer-Radius vorhanden. 

Sonstige planungsrelevante Arten entsprechend Umweltbericht Ziff. 7.3 

• Haselmaus (Muscardinus avellanarius) (Bioplan 2023b, Seiten 25f) 
Es wurden in 16 der ausgebrachten Niströhren sowie in zwei Kästen Nester der Haselmaus nach-
gewiesen. In mehreren Fällen gelangen direkte Nachweise von adulten Individuen. Zwei der Nach-
weise liegen im Bereich der geplanten WEA bzw. der geplanten Zuwegung. 

Beurteilungsrelevante Auswirkungen und relevante Wirkfaktoren 

Durch die verschiedenen bau-, anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen können die drei verschiede-
nen Zugriffs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unterschiedlich betroffen sein. Die Erfül-
lung dieser Verbotstatbestände ist durch folgende Wirkfaktoren möglich: 

Baubedingte Auswirkungen 

• Tötungsrisiko bei der Baufeldräumung und aufgrund des Verkehrsaufkommens 
• Störreize durch Bauarbeiten und Bauverkehr entlang der Zuwegung und den geplanten Standor-

ten, dadurch eventuell vorübergehender indirekter Flächenverlust durch Meideverhalten 
• Störung lokaler Fledermaus-Populationen durch nächtliche Bauarbeiten (optische und akustische 

Reize durch Licht und Lärm) 
• Tötung/Verletzung von Haselmäusen und Fledermäusen während der Baufeldräumung, insbeson-

dere bei der Fällung von Bäumen 
• vorübergehender und permanenter Flächenverlust bei der Zuwegung und den geplanten Standor-

ten, u.a. durch Bodenverdichtung 
• nichtstoffliche Einwirkungen hauptsächlich durch akustische (Lärm) und optische Reize (Licht) so-

wie durch Erschütterungen (Vibrationen) entlang der Zuwegung und den geplanten Standorten 
• stoffliche Einwirkungen durch Einträge von Nährstoffen, Staub und Schadgasen entlang der Zu-

wegung und den geplanten Standorten 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

• direkter und indirekter Flächenverlust durch Meidungsverhalten entlang der Zuwegung und den 
geplanten Standorten 

• Verletzung/Tötung von Fledermäusen durch Kollision oder Barotrauma. 
• akustische Reize (Lärmimmissionen) entlang der Zuwegung und den geplanten Standorten 
• optische Reize (Lichtimmissionen) entlang der Zuwegung und den geplanten Standorten 
• optische Reize durch Windkraftanlagen im Betrieb (indirekter Flächenverlust durch Scheuchef-

fekte, Meidungsverhalten und Barriereeffekte) 
• Kollisionsrisiko mit den Rotorblättern während des Betriebs 

Anlagebedingte Auswirkungen 

• direkter und indirekter Flächenverlust durch Zuwegung und an geplanten Standorten 
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• Verlust von essentiellen Nahrungshabitaten 
• optische Reize durch Windkraftkraftanlagen außer Betrieb (indirekter Flächenverlust durch Scheu-

cheffekte, Meidungsverhalten und Barriereeffekte) 
• optische Reize (Lichtimmissionen) durch nächtliche Sicherheitsbeleuchtung der Anlagen, u.a. An-

lockung ziehender Vögel, besonders bei entsprechender Witterung 
• Kollisionsrisiko am Mast einer Windenergieanlage, aber auch an stehenden Rotoren, besonders 

bei entsprechender Witterung 

Von den verschiedenen bau-, anlagen- und betriebsbedingten Wirkfaktoren bilden 

• das Kollisionsrisiko, 
• die direkten bau- und anlagenbedingten Flächeninanspruchnahmen, aber auch 
• die indirekten anlagen- und betriebsbedingten Flächenverluste über Scheucheffekte, Meideverhal-

ten und Barriereeffekte neben 
• den optischen Reizen durch Windenergieanlagen 

die bedeutsamsten Wirkfaktoren 

Bei dem Vorhaben am Steigleskopf ist zu beachten, dass es sich um ein Repowering handelt, bei dem eine 
bestehende Anlagen abgebaut und eine neu errichtet werden. (Bioplan 2023, Seiten 74ff, Bioplan 2023b, 
Seiten 67ff) 

Betroffenheit der Zugriffs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Auerhuhn (Bioplan 2023, Seiten 80 und 84f) 

Im weiteren Umfeld des Repowering-Standorts am Steigleskopf konnten keine aktuellen Vorkommen die-
ser Art nachgewiesen werden, daher wird der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für 
diese Art nicht erfüllt. 

Der geplante Repowering-Standort am Steigleskopf liegt innerhalb einer aktuell ausgezeichneten Fläche 
zum Populationsverbund für das Auerhuhn (Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn 2022). Hin-
weise auf eine aktuelle Nutzung dieses Bereichs durch die Art liegen nicht vor, es können dennoch mögli-
che Störwirkungen durch Errichtung einer WEA und somit Einschränkungen der Funktionalität des Korri-
dors nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Aus Gründen der Vorsorge eine Verbotsverletzung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG mit Sicherheit wer-
den Maßnahmen durchgeführt (VM 10 – Auerhuhn). 

Schwarzstorch (Bioplan 2023, Seite 80) 

Ihre nächsten Brutplätze liegen, sofern bekannt, jeweils mehrere Kilometer außerhalb des artspezifischen 
Prüfradien. Eine gegenüber der Umgebung bevorzugte Nutzung ist, u.a. aufgrund fehlender geeigneter Le-
bensraumausstattung nicht gegeben, ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko auszuschließen. Darüber hin-
aus ist von einer Vorbelastung der Umgebung durch die existierenden WEA auszugehen, u.a. hinsichtlich 
eines gegenüber der Umgebung erhöhten Kollisionsrisikos. Dadurch wird der Verbotstatbestand gemäß 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für diese Arten nicht erfüllt. Durch verschiedene Maßnahmen wird ferner ein 
zukünftiges Kollisionsrisiko vermieden bzw. minimiert (siehe hierzu verschiedene Vermeidungsmaßnah-
men wie VM 4 - VM 7). 

Große Bartfledermaus (Bioplan 2023b, Seite 76) 

Basierend auf dem Flugverhalten der Kleinen und Großen Bartfledermaus ist das Kollisionsrisiko für diese 
Arten als gering einzustufen. Vom Artenpaar Große / Kleine Bartfledermaus wurde im Rahmen der akusti-
schen Untersuchungen nur verhältnismäßig wenige Aufnahmen generiert. Hinweise auf ein essentielles 
Jagdgebiet gibt es nicht. Wochenstubenquartiere beider Arten in den Eingriffsbereich gelten als unwahr-
scheinlich. Eine Betroffenheit der beiden Arten durch die Umsetzung des Vorhabens wird ausgeschlossen. 

Großer Abendsegler (Bioplan 2023b, Seite 82) 

Das Kollisionsrisiko für den Großen Abendsegler ist aufgrund der hohen Anzahl an Aufnahmen während 
des Gondelmonitorings am Nillkopf auch für die geplante WEA am Steigleskopf als hoch einzustufen. Hin-
weise auf Quartiere oder ein essentielle Nahrungshabitat im Untersuchungsgebiet gibt es nicht. Eine Be-
troffenheit wird daher ausgeschlossen. 

Haselmaus (Bioplan 2023b, Seite 68) 

Im Rahmen der Baufeldräumung kann es zur Tötung von Haselmäusen kommen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG). Dies wird jedoch durch Maßnahmen verhindert (VM 11 – Haselmaus).  

Durch die erforderliche Rodung von Waldflächen geht Lebensraum der Haselmaus kleinflächig verloren, 
wobei die für die Haselmaus gut geeigneten Bereiche vor allem südlich des Eingriffsbereiches vorliegen. 
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Daher werden Maßnahmen festgesetzt und so eine Verletzung des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG verhindert (CEF 3 – Neuer Lebensraum für die Haselmaus - Steigleskopf). 

Maßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen (Bioplan 2023, Seiten 89ff, Bioplan 2023b, Seiten 85ff) 

• VM 1 – Baufeldräumung 
• VM 2 – Bauzeitenbeschränkung 
• VM 3 – Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten 
• VM 4 – Einhalten eines Mindestabstands von 1.000 Metern zu den Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten windkraftsensibler Vogelarten 
• VM 5 – Freihalten der regelmäßig frequentierten Nahrungshabitate und Flugkorridore 
• VM 6 – Verzicht auf die Verwendung von Gittertürmen 
• VM 7 – Bodennutzung in der Umgebung des Mastfußes 
• VM 8 – Baustelleneinrichtungen 
• VM 9 – Spanische Flagge 
• VM 10 – Auerhuhn 

Um einer möglicherweise durch den Ersatz der Altanlage auftretenden Störwirkungen auf den im 
Bereich des geplanten Repowering-Standorts verlaufenden Korridor zum Populationsverbund zu 
begegnen, sind in einem definierten Suchbereich östlich des geplanten Repowering-Standorts 
habitatverbessernde Maßnahmen für das Auerhuhn durchzuführen. Eine Verbesserung wird etwa 
erreicht durch Schaffung von Freiflächen in einer Größenordnung zwischen 0,5 bis 1 Hektar in 
Verbindung mit flächigen, starken Durchforstungseingriffen zum Zweck einer Reduzierung des 
Überschirmungsgrads und somit der Schaffung lichter Bestände. Eine Überlagerung des Korri-
dors mit dem Radius von 650 Metern angenommener Störwirkung ergibt für den geplanten 
Repowering-Standort eine Flächengrößen von 105 Hektar. Da sich eine mögliche Störwirkung 
zum einen nicht auf Vorkommens- oder gar Reproduktionsbereiche bezieht, zum anderen durch 
den Rückbau der WEA am Brandenkopf die von jener Anlage ausgehende Störwirkung wegfällt, 
wird nicht von dem für solche Bereiche in der aktuellen Planungsgrundlage vorgeschlagenen Re-
duktionsfaktor zur Flächenberechnung von 0,3 ausgegangen, sondern ein Faktor von 0,1 veran-
schlagt. Dies ergibt eine Maßnahmenfläche von 10,5 Hektar für habitatverbessernde Maßnahmen, 
um möglicherweise entstehenden Störwirkungen durch das geplante Repowering auf den Korri-
dor zum Populationsverbund in ausreichender Größenordnung Rechnung zu tragen und zu be-
gegnen. 

• VM 11 – Haselmaus 

Minimierungsmaßnahmen (Bioplan 2023, Seite 92, Bioplan 2023b, Seiten 87ff) 

• M 1 – Farbe des Mastfußes 
• M 2 – Hindernisbefeuerung (Lichtemissionen) 
• MM 3 – Minimierung des Flächenverbrauchs und Erhalt potentieller Fledermausquartiere 
• MM 4 – Wasserfledermaus – Steigleskopf 
• MM 6 – Minimierung des Kollisionsrisikos - standortspezifischer Abschaltalgorithmus - Steigles-

kopf 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität – vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG - CEF-Maßnahmen (Bioplan 2023, Seiten 94f, Bioplan 2023b, 
Seiten 89ff) 

• CEF 1b – Ausgleichsfläche Steigleskopf 
• CEF 2b – Ausgleich für den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten – Steigleskopf 
• CEF 3b – Neuer Lebensraum für die Haselmaus – Steigleskopf 

Monitoring (Bioplan 2023b, Seite 93) 

• Monitoring – Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Ausgleichsfläche 
• Monitoring – Reinigung und Kontrolle der Fledermauskästen 
• Monitoring – Gondelmonitoring - Steigleskopf 
• Monitoring – Reinigung der Haselmauskästen - Steigleskopf 

Fazit 

Bioplan 2023, Seite 96 

Die Realisierung des geplanten Vorhabens kann aus fachgutachterlicher Sicht hinsichtlich des speziellen 
Artenschutzes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 unter Berücksichtigung von Abs. 5 BNatSchG) möglicherweise die Ver-
letzung von Verbotstatbeständen bedeuten. Von den verschiedenen bau-, anlagen- und betriebsbedingten 
Wirkfaktoren bilden das Kollisionsrisiko, die direkten bau- und anlagenbedingten 
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Flächeninanspruchnahmen, aber auch die indirekten anlagen- und betriebsbedingten Flächenverluste über 
Scheucheffekte, Meideverhalten und Barriereeffekte neben den optischen Reizen durch Windkraftanlagen 
die bedeutsamsten Wirkfaktoren. Unter Berücksichtigung und vollständiger Umsetzung der vorgeschlage-
nen Maßnahmen sowie des vorgeschlagenen Vorgehens werden keine Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG verletzt. 

Bioplan 2023b, Seiten 93f 

Die Realisierung des geplanten Vorhabens kann aus fachgutachterlicher Sicht hinsichtlich des speziellen 
Artenschutzes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 unter Berücksichtigung von Abs. 5 BNatSchG) möglicherweise die Ver-
letzung von Verbotstatbeständen bedeuten. Betroffenheiten wurden für verschiedene Fledermaus-Arten 
und die Haselmaus festgestellt. Diese können auch zu einer Verletzung von artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbeständen nach § 44 BNatSchG führen. Unter Berücksichtigung und vollständiger Umsetzung der 
vorgeschlagenen Maßnahmen sowie des vorgeschlagenen Vorgehens wird dies jedoch verhindert. Für die 
übrigen artenschutzrechtlich relevanten Säugetierarten wurden keine Betroffenheiten und damit auch 
keine erhebliche Verletzung von Verbotstatbeständen festgestellt. 

Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde 

Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung stellt das Amt für Umweltschutz des Ortenaukreises fest, 
dass keine naturschutzfachlichen oder -rechtlichen Bedenken gegen eine Ausweisung als Vorranggebiet 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen besteht. Unter Berücksichtigung der in den Gutach-
ten benannten Ausgleichs-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnamen verbleiben keine artenschutzrechtli-
chen Konflikte. 

Siehe Schreiben des Landratsamts Ortenaukreis vom 20.03.2025 
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2.5 Vorranggebiet W-187 „Prechtaler Schanze“ 

Grundinformation 

 

 

Name des Plangebiets Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen W-
187 „Prechtaler Schanze“ 

Kurze Beschreibung des 
Plangebiets 

Das Vorranggebiet W-187 liegt auf den Gemeindegebieten Gutach 
(Schwarzwaldbahn), Hausach, und Mühlenbach und hat eine Größe von 
rund 124 ha. Es befindet sich auf einem Höhenzug, der vom Farrenkopf 
im Norden nach Südwesten über Goldenbühl und Schorenkopf verläuft 
und sich von dort aus weiter nach Süden zieht, über die Schanze, das 
Hundseckle und den Haselberg hin zur Hirschlachschanze. Das Gebiet 
ist zu großen Teilen bewaldet. In den Tallagen, insbesondere um die 
dort befindlichen Höfe, findet sich jedoch auch Grünland, welches sich 
am Schorenkopf bis auf über 700 Meter ü.M. hangaufwärts erstreckt. 

Es sind keine Schwerpunktvorkommen des Fachbeitrags Artenschutz 
2023 ausgewiesen, aber es liegen Hinweise auf Sonderstatusarten des 
Fachbeitrags Artenschutz vor. Das Vorranggebiet ragt im Norden in eine 
Fläche mit sehr hohem Raumwiderstand gemäß Planungsgrundlage 
Windenergie und Auerhuhn 2023 und grenzt westlich an einen Korridor 
gemäß Aktionsplan Auerhuhn (APA) mit dem dazugehörigen Maßnah-
menplan 2023 – 2028 und Flächenkonzept 2024. 

Kartenausschnitt 
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Vorliegende Gutachten 

Erweiterung des Windparks Prechtaler Schanze, Gemeinde Elzach, Landkreis Emmendingen, so-
wie Stadt Hausach und Gemeinden Gutach und Mühlenbach, Ortenaukreis 
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Teil I: Tier- und Pflanzenarten außer Säugetiere 
Bioplan, Bühl 26.06.2023 (durch die UNB geprüft und freigegeben, 17.02.2025) 
Erweiterung Windpark Prechtaler Schanze, Gemeinde Elzach, Landkreis Emmendingen, sowie 
Stadt Hausach und Gemeinden Gutach und Mühlenbach, Ortenaukreis 
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Teil II: Säugetiere insbesondere Fledermäuse 
Bioplan, Bühl 26.06.2023b (durch die UNB geprüft und freigegeben, 17.02.2025) 

Windkraftsensible Arten (hier Sonderstatusarten des Fachbeitrags Artenschutz) 

• Auerhuhn (Tetrao urogallus) (Bioplan 2023, Seite 60) 
Insgesamt betrachtet bestehen keinerlei Hinweise auf aktuelle Auerhuhn-Vorkommen sowie eine 
Nutzung der Flächen zum Populationsverbund durch die Art innerhalb des Untersuchungsgebiets. 

• Kollisionsgefährdete Koloniebrüter: Graureiher (Ardea cinerea) (Bioplan 2023, Seite 75) 
Im Betrachtungsgebiet gelangen 2022 zwei Beobachtungen einzelner Graureiher, jeweils deutlich 
westlich der geplanten Standorte. Die nächste Brutkolonie des Graureihers befindet sich bei 
Haslach, rund 5,5 Kilometer nordwestlich der geplanten WEA-Standorte. 

• Sonderstatusart Schwarzstorch (Ciconia nigra), Mittelmeermöwe (Larus michahellis) (Bioplan 
2023, Seite 75) wurden als Durchzügler festgestellt. 

• Zugaufkommen (Bioplan 2023, Seite 76) 
Bei den Erfassungen im Frühjahr und Herbst 2022 bestätigte sich die fachgutachterliche Einschät-
zung, nach der im engeren Betrachtungsgebiet keine Zugkonzentrationspunkte bzw. Zugverdich-
tungsräume bestehen. 

• Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) (Bioplan 2023b, Seiten 37f) 
Bei dem Netzfang nahe der Büchereck-Hütte wurde ein juveniles Männchen der Großen Bartfle-
dermaus gefangen. Zudem wurde eine Wochenstube des Artenpaares etwa 660 Meter östlich der 
geplanten WEA 9 nachgewiesen. Geeignete Quartiermöglichkeiten sind prinzipiell an bzw. in Ge-
bäuden und Bäumen vorhanden. 

• Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) (Bioplan 2023b, Seite 43) 
Im Untersuchungsbereich gibt es keine Hinweise auf Quartiere dieser Art. Geeignete Baumhöhlen, 
darunter auch solche, die als Winterquartier dienen könnten, sind jedoch prinzipiell im Gebiet vor-
handen. 

Sonstige planungsrelevante Arten entsprechend Umweltbericht Ziff. 7.3 

• Haselmaus (Muscardinus avellanarius) (Bioplan 2023, Seite 18) 
Im Jahr 2022 gelangen insgesamt 19 Nachweise der Haselmaus im Untersuchungsgebiet. 

Beurteilungsrelevante Auswirkungen und relevante Wirkfaktoren 

Durch die verschiedenen bau-, anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen können die drei verschiede-
nen Zugriffs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unterschiedlich betroffen sein. Die Erfül-
lung dieser Verbotstatbestände ist durch folgende Wirkfaktoren möglich: 

Baubedingte Auswirkungen 

• Tötungsrisiko bei der Baufeldräumung und aufgrund des Verkehrsaufkommens 
• Störreize durch Bauarbeiten und Bauverkehr entlang der Zuwegung und den geplanten Standor-

ten, dadurch eventuell vorübergehender indirekter Flächenverlust durch Meideverhalten 
• vorübergehender und permanenter Flächenverlust bei der Zuwegung und den geplanten Standor-

ten, u.a. durch Bodenverdichtung 
• nichtstoffliche Einwirkungen hauptsächlich durch akustische (Lärm) und optische Reize (Licht) so-

wie durch Erschütterungen (Vibrationen) entlang der Zuwegung und den geplanten Standorten 
• stoffliche Einwirkungen durch Einträge von Nährstoffen, Staub und Schadgasen entlang der Zu-

wegung und den geplanten Standorten. 
• Störung lokaler Fledermaus-Populationen durch nächtliche Bauarbeiten (optische und akustische 

Reize durch Licht und Lärm) 
• Tötung/Verletzung von Haselmäusen und Fledermäusen während der Baufeldräumung, insbeson-

dere bei der Fällung von Bäumen 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

• direkter und indirekter Flächenverlust durch Meidungsverhalten entlang der Zuwegung, an der 
Kabeltrasse und den geplanten Standorten 

• Verletzung/Tötung von Fledermäusen durch Kollision oder Barotrauma. 
• akustische Reize (Lärmimmissionen) entlang der Zuwegung und den geplanten Standorten 
• optische Reize (Lichtimmissionen) entlang der Zuwegung und den geplanten Standorten 
• optische Reize durch Windkraftanlagen im Betrieb (indirekter Flächenverlust durch Scheuchef-

fekte, Meidungsverhalten und Barriereeffekte) 
• Kollisionsrisiko mit den Rotorblättern während des Betriebs 

Anlagebedingte Auswirkungen 

• direkter und indirekter Flächenverlust durch Zuwegung und an geplanten Standorten 
• Verlust von essentiellen Nahrungshabitaten 
• optische Reize durch Windkraftkraftanlagen außer Betrieb (indirekter Flächenverlust durch Scheu-

cheffekte, Meidungsverhalten und Barriereeffekte) 
• optische Reize (Lichtimmissionen) durch nächtliche Sicherheitsbeleuchtung der Anlagen, u.a. An-

lockung ziehender Vögel, besonders bei entsprechender Witterung 
• Kollisionsrisiko am Mast einer Windenergieanlage, aber auch an stehenden Rotoren, besonders 

bei entsprechender Witterung 

Von den verschiedenen bau-, anlagen- und betriebsbedingten Wirkfaktoren bilden 

• das Kollisionsrisiko, 
• die direkten bau- und anlagenbedingten Flächeninanspruchnahmen, aber auch 
• die indirekten anlagen- und betriebsbedingten Flächenverluste über Scheucheffekte, Meideverhal-

ten und Barriereeffekte neben 
• den optischen Reizen durch Windenergieanlagen  

die bedeutsamsten Wirkfaktoren (Bioplan 2023, Seiten 83f sowie Bioplan 2023b, Seite 46) 

Betroffenheit der Zugriffs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Auerhuhn (Bioplan 2023, Seite 95) 

Die geplanten WEA-Standorte liegen entlang des westlichen Rands einer aktuell ausgezeichneten Fläche 
zum Populationsverbund für das Auerhuhn [2022]. Hinweise auf eine Nutzung dieses Bereichs liegen nicht 
vor, es können dennoch mögliche Störwirkungen durch die Errichtung weiterer WEA auf Teile dieser Flä-
chen und somit die Funktionalität des Korridors nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Daher werden 
umfassende Maßnahmen festgesetzt (s.u. Vermeidungsmaßnahme VM 10 – Auerhuhn), wodurch eine Ver-
botsverletzung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG vermieden wird. 

Große Bartfledermaus (Bioplan 2023b, Seite 54) 

Für die Große Bartfledermaus ist ein geringes Kollisionsrisiko anzunehmen. Nahe der Büchereck-Hütte ge-
lang mit dem Fang eines juvenilen Männchens der Großen Bartfledermaus ein eindeutiger Artnachweis. Es 
ist ein regelmäßig genutztes Jagdgebiet dieser Art anzunehmen, das bei einer Umsetzung des Vorhabens 
zumindest teilweise zerstört wird. Daher werden Maßnahmen festgesetzt (CEF 1 – Ausgleichsflächen). Hin-
weise auf Quartiere in den Eingriffsbereichen ergaben sich hingegen nicht. 

Großer Abendsegler (Bioplan 2023b, Seite 52) 

Das Kollisionsrisiko für den Großen Abendsegler ist aufgrund der eher niedrigen Zahl der eindeutigen 
Nachweise als mittel einzustufen. Es gibt keine Hinweise auf Quartiere oder ein essentielles Nahrungshabi-
tat des Großen Abendseglers im 1-km-Radius. Eine Betroffenheit wird daher ausgeschlossen. 

Haselmaus (Bioplan 2023b, Seite 47) 

Von der Haselmaus wurden im Bereich der Rodungsflächen für alle der geplanten WEA Nachweise er-
bracht. Betroffenheiten sowie eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG können daher 
nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Baufeldräumung kann es zur Tötung von Haselmäusen 
kommen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Dies wird jedoch durch Maßnahmen verhindert (VM 10 – Hasel-
maus). Durch die Rodungen geht im Bereich der vier geplanten WEA Lebensraum der Haselmaus zumin-
dest kleinräumig verloren. Daher werden Maßnahmen festgesetzt und so eine Verletzung des Verbotstat-
bestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verhindert (CEF 4 – Neuer Lebensraum für die Haselmaus). 
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Maßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen (VM) (Bioplan 2023, Seiten 98ff sowie Bioplan 2023b, Seiten 58ff) 

• VM 1 – Baufeldräumung 
• VM 2 – Bauzeitenbeschränkung 
• VM 3 – Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten 
• VM 4 – Einhalten eines Mindestabstands von 1.000 Metern zu den Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten windkraftsensibler Vogelarten 
• VM 5 – Freihalten der regelmäßig frequentierten Nahrungshabitate und Flugkorridore 
• VM 6 – Verzicht auf die Verwendung von Gittertürmen 
• VM 7 – Bodennutzung in der Umgebung des Mastfußes 
• VM 8 – Baustelleneinrichtungen 
• VM 9 – Spanische Flagge 
• VM 10 – Auerhuhn 
• VM 10 – Haselmaus 

Minimierungsmaßnahmen (Bioplan 2023, Seite 103 sowie Bioplan 2023b, Seiten 60f) 

• M 1 – Farbe des Mastfußes 
• M 2 – Hindernisbefeuerung (Lichtemissionen) 
• MM 3 - Minimierung des Flächenverbrauchs und Erhalt potentieller Fledermausquartiere 
• MM 4 – Minimierung des Kollisionsrisikos - Befestigung der dauerhaft benötigten Stellflächen und 

Zuwegung 
• MM 5 – Minimierung des Kollisionsrisikos - standortspezifischer Abschaltalgorithmus 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität – vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG – CEF-Maßnahmen 

• CEF 1 – Ausgleichsflächen WEA 9 und WEA 10 (Bioplan 2023b, Seiten 61f) 
• CEF 2 – Ausgleich für den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Bioplan 2023b, Seiten 

62f) 
• CEF 3 – Winterquartiere für Fledermäuse (Bioplan 2023b, Seite 63) 
• CEF 4 – Neuer Lebensraum für die Haselmaus (Bioplan 2023b, Seite 64) 
• 63 Nistkästen in ungefähr einem 2-km Radius um die Windkraftstandorte und mindestens 500 m 

Abstand vom Windkraftstandort (Bioplan 2023, Seite 104f) 

Fazit 

Bioplan 2023, Seite 106 

Unter Berücksichtigung und vollständiger Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sowie des vorge-
schlagenen Vorgehens werden keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG verletzt. 

Bioplan 2023b, Seite 65 

Die Realisierung des geplanten Vorhabens kann aus fachgutachterlicher Sicht hinsichtlich des speziellen 
Artenschutzes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 unter Berücksichtigung von Abs. 5 BNatSchG) möglicherweise die Ver-
letzung von Verbotstatbeständen bedeuten. Betroffenheiten wurden für verschiedene Fledermaus-Arten 
und die Haselmaus festgestellt. Diese können auch zu einer Verletzung von artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbeständen nach § 44 BNatSchG führen. Unter Berücksichtigung und vollständiger Umsetzung der 
vorgeschlagenen Maßnahmen sowie des vorgeschlagenen Vorgehens wird dies jedoch verhindert. Für die 
übrigen artenschutzrechtlich relevanten Säugetierarten wurden keine Betroffenheiten und damit auch 
keine erhebliche Verletzung von Verbotstatbeständen festgestellt. 

Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde 

Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung stellt das Amt für Umweltschutz des Ortenaukreises fest, 
dass keine naturschutzfachlichen oder -rechtlichen Bedenken gegen eine Ausweisung als Vorranggebiet 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen besteht. Unter Berücksichtigung der in den Gutach-
ten benannten Ausgleichs-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen verbleiben keine artenschutzrecht-
lichen Konflikte. 

Siehe Schreiben des Landratsamts Ortenaukreis vom 20.03.2025 
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2.6 Vorranggebiet W-67 (hier: Teilgebiet W-67-5) „Rappenstein“ 

Grundinformation 

 

 

Name des Plangebiets Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen W-67 
(hier: Teilgebiet W-67-5 „Rappenstein“) 

Kurze Beschreibung 
des Plangebiets 

Das Teilgebiet W-67-5 „Rappenstein“ liegt auf dem Höhenrücken „Am Pil-
fer“ zwischen Gutach im Westen und Kirnbach / Grafenloch im Osten auf 
der Grenze der Gemarkungen von Gutach und Wolfach, Ortenaukreis. Es 
umfasst Höhenlagen zwischen rund 700 und 800 Meter üNN und steigt 
entlang des Höhenrückens in südöstliche Richtung an. Mit einer Höhe von 
857 m stellt die Schondelhöhe, rund 750 m südlich des Suchraums gele-
gen, die höchste Erhebung der näheren Umgebung dar. Der namensge-
bende Rappenstein, eine Formation offen anstehender Felsen, liegt unge-
fähr 300 Meter östlich des Teilgebiets. 

Das Betrachtungsgebiet ist von geschlossenen Fichten- und Tannenbe-
ständen in unterschiedlicher Mischung und Altersverteilung geprägt. Wei-
tere Baumarten wie Kiefer, Buche, Berg-Ahorn und Birke sind in kleinräu-
miger Beimischung vertreten.  

Es sind keine Schwerpunktvorkommen des Fachbeitrags Artenschutz 2023 
ausgewiesen, aber es liegen Hinweise auf Sonderstatusarten des Fachbei-
trags Artenschutz vor. Die Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn 
2023 trifft keine Aussagen im Vorranggebiet. Das Vorranggebiet liegt in ei-
nem Korridor gemäß Aktionsplan Auerhuhn (APA) mit dem dazugehörigen 
Maßnahmenplan 2023 – 2028 und Flächenkonzept 2024. 

Kartenausschnitt 
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Vorliegende Gutachten 

• Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegt kein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung, kurz: saP) vor. Nach Rücksprache des Landratsamtes Ortenaukreis mit dem 
beauftragen Gutachterbüro BIOPLAN, Bühl ist die saP derzeit in der Erstellung. Alle Untersuchun-
gen und die Auswertung der Ergebnisse sind jedoch bereits abgeschlossen und es haben sich 
keine erheblichen artenschutzrechtlichen Konflikte abgezeichnet. (siehe Stellungnahme des Land-
ratsamts Ortenaukreis, 30.05.2025) 

• „Geplantes Vorhaben Wind Rappenstein; Gemeinde Gutach und Stadt Wolfach, Ortenaukreis; Na-
tura 2000 - Verträglichkeitsprüfung für das Vogelschutzgebiet 7915-441 'Mittlerer Schwarzwald' 
hinsichtlich des Auerhuhns (Tetrao urogallus)“ von BIOPLAN, Bühl vom 4. Dezember 2024 (durch 
die UNB geprüft und freigegeben, 30.05.2025) 

• Stellungnahme „Vorhaben Rappenstein: Ausweisung und Abgrenzung der Vorrangflächen des 
RVSO“ Bioplan, 02.05.2025 

Bioplan 2024, Seiten 2ff 

Nach dem Flächenkonzept der "Hinweise zur Erfassung und Bewertung von Auerhuhnvorkommen bei der 
Genehmigung von Windenergieanlagen" (UM & MLR 2022) befindet sich das Vorhabensgebiet in einem 
Korridor der Flächenkategorie "Ausschlussempfehlung Populationsverbund" (Karte 1).  

Nach dem überarbeiteten Flächenkonzept der Planungsgrundlage (UM & MLR 2023) liegt das Vorhabenge-
biet nicht mehr in einer Ausschlussfläche; gleichwohl wurde die Flächenkulisse der Verbundkorridore in 
die aktuelle Fassung des Aktionsplans Auerhuhn (2023-2028) eingegliedert. In der weiteren Umgebung des 
Betrachtungsgebiets befinden sich zudem Flächen der Kategorie "Sehr hoher Raumwiderstand Populati-
onsverbund" der Planungsgrundlage (Karte 2). 

  

Windkraftsensible Arten 

• Auerhuhn (Tetrao urogallus) (Bioplan 2023, Seite 34) 
Es sind keine aktuellen Auerhuhnvorkommen im 2.000 m Radius um den Suchraum bekannt. (…) 
Während der gezielten Erfassungen anhand von Transektbegehungen und Fotofallen im Jahr 
2023 wurden keine direkten oder indirekten (Zufalls-)Nachweise erbracht. (…) Insgesamt bestehen 
daher keinerlei Hinweise auf eine aktuelle Nutzung des Betrachtungsgebiets durch Auerhühner. 
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• Keine Hinweise auf weitere Sonderstatusarten des Fachbeitrag Artenschutz 2023 bzw. sonstige 
auf vorgelagerter Planungsebene planungsrelevante Arten, die in der Region Südlicher Oberrhein 
einen Verbreitungsschwerpunkt haben 

Vorschlag: Verlegung des Verbundkorridors für Auerhühner 

• Gabelung des Verbundkorridors zwischen Kirnbach im Norden und Hornberg bzw. dem Kinzigtal 
im Süden / Südwesten. Die Schondelhöhe mit den dort bestehenden Windenergieanlagen und 
dem hinsichtlich des Auerhuhns besonders störungsrelevanten Motocross-Park würde damit wei-
ter aus dem Verbundkorridor rücken. Stattdessen würde der Verbundkorridor entlang deutlich 
weniger gestörter Bereiche des Pilfer-Westhangs verlaufen und durch einen zweiten Korri-
dorstrang, der entlang des oberen Kirnbachtals und später östlich um die Schondelhöhe herum-
führt, ergänzt. (Bioplan 2025) 

 

Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde 

Unter Berücksichtigung der vom Gutachter vorgeschlagenen Verlegung des Verbundkorridors für Auer-
hühner aus dem „Maßnahmenplan 2023 – 2028“ bestehen keine naturschutzfachlichen Bedenken zur Auf-
nahme des Flächenvorschlags „Rappenstein“ als Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen. 

Siehe Schreiben des Landratsamts Ortenaukreis vom 30.05.2025 
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• Kollisionsrisiko mit den Rotorblättern während des Betriebs 

Von den verschiedenen bau-, anlagen- und betriebsbedingten Wirkfaktoren bilden 

• das Kollisionsrisiko, 
• die direkten bau- und anlagenbedingten Flächeninanspruchnahmen, aber auch 
• die indirekten anlagen- und betriebsbedingten Flächenverluste über Scheucheffekte, Meideverhal-

ten und Barriereeffekte neben 
• den optischen Reizen durch Windenergieanlagen 

die bedeutsamsten Wirkfaktoren 

Bioplan Bühl 2024, Seite 92ff 

Mögliche erhebliche Beeinträchtigungen des Vogelschutzgebiets 

• Haselhuhn: Geringe Auswirkungen (Beeinträchtigung 14) sind möglich, erhebliche Auswirkungen 
werden jedoch ausgeschlossen. 

• Auerhuhn: Geringe Auswirkungen (Beeinträchtigung 1) sind möglich. Erhebliche Auswirkungen 
aufgrund der Einstufung des Trittsteins als Lebensstätte sind möglich. Es sind umfangreiche Maß-
nahmen notwendig zur Vermeidung dieser Beeinträchtigungen. Durch diese Maßnahmen bleibt 
die Funktionalität des Trittsteins erhalten bzw. wird deutlich verbessert, erhebliche Auswirkungen 
sind danach ausgeschlossen. 

• Wespenbussard: Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen der Lebensstätte und der Erhaltungsziele 
nicht auszuschließen, aufgrund des eher kleinräumigen Eingriffs jedoch in geringem Umfang (Be-
einträchtigung 2). Um diese Beeinträchtigungen ausschließen zu können, werden Maßnahmen 
formuliert, die geeignet sind, diese zu vermeiden. 

• Für alle übrigen gebietsrelevanten Arten (Rotmilan, Sperlingskauz, Rauhfußkauz, Mittelspecht, 
Schwarzspecht, Grauspecht, Wanderfalke, Neuntöter, Baumfalke, Hohltaube, Ringdrossel, Braun-
kehlchen, Zitronenzeisig) sind die Erhaltungsziele nicht betroffen, erhebliche Auswirkungen wer-
den ausgeschlossen (Beeinträchtigung 0). 

Summationswirkung 

Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits bestehenden 
oder geplanten Maßnahmen die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Natura 2000-Gebiete er-
heblich beeinträchtigt werden? 

NEIN: Insgesamt sind keine Summationswirkungen zu erkennen und keine Vorbelastungen gegeben (Bi-
oplan Bühl 2024, Seite 85 + 89ff) 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Vorprüfung kön-
nen erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele 
durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung nicht aus-
geschlossen werden. 

 Eine Natura 2000-Verträglich-
keitsprüfung ist erforderlich 
(siehe Ziff. 4.4) 

 

  

4 Einstufung anhand einer sechsstufigen Beeinträchtigungsskala: keine Beeinträchtigung (0), geringer Beeinträchtigungs-
grad (1) (Bioplan 2024, Seite 81) 
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